
Gemeinde Veitshöchheim 
 
Bekanntmachung der öffentlichen Auslegung 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
 
für den Entwurf der 17. Flächennutzungs-
planänderung der Gemeinde Veitshöchheim 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 
12.09.2023 den Entwurf der 17. Flächennutzungs-
planänderung in der Fassung vom 12.09.2023 
gebilligt.  
 
Der Entwurf der 17. Flächennutzungsplanänderung 
mit Begründung in der Fassung vom 12.09.2023 für 
den Bereich entlang der Pont-l`Eveque-Allee der 
Gemarkung Veitshöchheim liegen im Rathaus der 
Gemeinde, Erwin-Vornberger-Platz 1, 97209 
Veitshöchheim, vor dem Zimmer Nr. 119 
 

vom 05.12.2023 bis einschließlich 12.01.2024 
 

während folgender Zeiten von Montag bis Freitag 
jeweils von 8.00 bis 12.00 Uhr, Montag und 
Dienstag von 14.00 bis 16.00 Uhr, sowie Donners- 
tag von 14.30 bis 18.00 Uhr öffentlich aus. 
 
Stellungnahmen können während dieser Frist in 
Textform schriftlich oder zur Niederschrift abge-
geben werden.  
 
Der Auslegungsraum befindet sich im ersten  
Obergeschoss und ist nicht barrierefrei erreichbar. 
Termine können unter der Telefonnummer 
0931/9802-735 oder 0931/0902-734 verein- 
bart werden.  
 
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen 
können bei der Beschlussfassung über die  
17. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Gemeinde Veitshöchheim unberücksichtigt bleiben, 
wenn die Gemeinde den Inhalt nicht kannte  und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die 
Rechtmäßigkeit der 17. Flächennutzungsplan-
änderung nicht von Bedeutung ist.  
 
Der Geltungsbereich der 17. Flächennutzungs-
planänderung umfasst die Grundstücke Flur  
Nr. 374, 374/3 und 374/4 der Gemarkung 
Veitshöchheim.  
 

 
 
 
Folgende umweltrelevanten Informationen sind ver- 
fügbar: 
 
Schutzgut          Art der vorhandenen Information 
Boden                 Umweltbericht in der Begründung  
                           vom 12.09.2023   
                           Regierung von Unterfranken,  
                           Schreiben vom 09.03.2023 zum  
                           Thema Überschwemmungsgebiet 
                           Regionaler Planungsverband 
                           Würzburg, Schreiben vom  
                           10.03.2023 zum Thema Über- 
                           schwemmungsgebiet 
                           Landratsamt Würzburg,  
                           Schreiben vom 27.03.2023 
                           FG Wasser/Wasserwirtschaft/ 
                           Bodenschutz zum Thema  
                           Überschwemmungsgebiet/ 
                           Bodenschutz 
                           BUND Naturschutz, Schreiben 
                           vom 15.03.2023 zum Thema 
                           Überschwemmungsgebiet 
 
Wasser               Umweltbericht in der Begründung  
                           vom 12.09.2023   
                           Regierung von Unterfranken,  
                           Schreiben vom 09.03.2023 zum  
                           Thema Überschwemmungsgebiet 
                           Regionaler Planungsverband 
                           Würzburg, Schreiben vom  
                           10.03.2023 zum Thema Über- 
                           schwemmungsgebiet 
                           Landratsamt Würzburg,  
                           Schreiben vom 27.03.2023 
                           FG Wasser/Wasserwirtschaft/ 
                           Bodenschutz zum Thema  
                           Überschwemmungsgebiet/ 
                           Bodenschutz 



 
Klima/Luft          Umweltbericht in der Begründung  
                          vom 12.09.2023   
                             
 
Landschaftsbild Umweltbericht in der Begründung  
                          vom 12.09.2023   
                             
Arten und  
Lebensräume    Umweltbericht in der Begründung  
                          vom 12.09.2023   
                          Landratsamt Würzburg,  
                          Schreiben vom 27.03.2023 
                          FG Naturschutz 
 
Die diesen Informationen zugrunde liegenden 
Unterlagen liegen ebenfalls aus.  
 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die nach § 3 
Abs. 2 S. 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind 
während der Auslegungsfrist auch im Internet unter  
www. Veitshoechheim.de (Rathaus und 
Verwaltung/Bauleitplanung) veröffentlicht. 
 
Datenschutz: 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt 
auf der Grundlage der Art. 5 Abs. 1 Buchstabe e 
(DS-GVO) i.V. mit § 3 BauGB und dem BayDSG. 
Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender- 
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung 
über das Ergebnis der Prüfung. Weitere Informa- 
tionen entnehmen bitte dem Formblatt „Daten- 
schutzrechtliche Informationspflichten im Bau-
leitverfahren“ das ebenfalls öffentlich ausliegt.  
 
Hinweis bzgl. des Verbandsklagerechts von 
Umweltverbänden: 
Eine Vereinigung im Sinne des § 4 Abs. 3 S 1 Nr. 2 
UmwRG (Umwelt-Rechtsbehelfsgesetztes) ist in 
einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 Abs. 2 
UmwRG gemäß § 7 Abs. 3 S 1 UmwRG mit allen 
Einwendungen ausgeschlossen, die sie im Rahmen 
der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig 
geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen  
können (§ 3 Abs. 3 BauGB) 
 
 
Veitshöchheim, den 15.11.2023 
 
 
 


